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1. Die Ausgangssituation
Das Thema Steuervereinfachung und Steuergerechtigkeit
ist in der �ffentlichen Diskussion, insbesondere vor der
letzten Bundestagswahl am 18.9.2005, allgegenw�rtig.
Die deutsche Steuerjuristische Gesellschaft hat dem
Thema „Steuervereinfachung“ ihre 22. Jahrestagung ge-
widmet (Ver�ffentlichungen der Deutschen Steuerjuristi-
schen Gesellschaft e.V., Band 21).
Das bestehende Steuerchaos wird selbst von Angeh�rigen
der Finanzverwaltung beklagt, und sein Ende gefordert
(gemeinsame Erkl�rung der Pr�sidenten der Steuerberater-
kammern und der OFD-Pr�sidenten in Baden-W�rttem-
berg v. 28.8.2002, DStR 2202, Heft 38, XVI). Die Vor-
schl�ge sogenannter „Steuerreformen“ von politischer
Seite sind kaum noch zu �berblicken. Sie werden ebenso
wie Vorschl�ge aus der Wissenschaft (Kirchhoff, Einkom-
mensteuer-Gesetzbuch, Ein Vorschlag zur Reform der Ein-
kommen- und K�rperschaftssteuer, Schriftenreihe des In-
stituts f�r Finanz- und Steuerrecht, Forschungsgruppe
Bundessteuergesetzbuch, Band 2, 2003; Lang/Herzig/
Hey/Horlemann/Pelka/Pezzer/Seer/Tipke, K�lner Ent-
wurf eines Einkommensteuergesetzes, 2005, dazu Beihef-
ter 1 zu Heft 25/2005 DStR) nach einem internen Gutach-
ten der L�nderfinanzminister als „nicht finanzierbar“ be-
zeichnet (Handelsblatt vom 26.2.2004). Viel beachtet wird
in j�ngster Zeit die Arbeit der �berparteilichen „Stiftung
Marktwirtschaft“ unter Vorsitz von Prof. Dr. Lang, K�ln,
die – unterst�tzt von einem politischen Beirat – ein „Pro-
jekt Steuergesetzbuch“ erarbeitet, in dem f�r alle Unter-
nehmen eine einheitliche Struktur angestrebt wird (Han-
delsblatt v. 16.6.2005 und 20.7.2005). Ferner soll nach
Vorstellung der Stiftung Marktwirtschaft die Gewer-
besteuer abgeschafft werden. Stattdessen sollen die Kom-
munen sich aus einer Kombination aus einer B�rgersteuer,
einer kommunalen Unternehmenssteuer sowie einer mo-
dernisierten Grundsteuer finanzieren (Handelsblatt vom
18.7.2005). Die Arbeit der „Stiftung Marktwirtschaft“ ist
noch nicht abgeschlossen.

2. Ausgangsthese: Wechselwirkung Ausgabe-
verhalten der �ffentlichen Haushalte – Steuer-
vereinfachung

Im Folgenden soll versucht werden, die Diskussionen
um Steuergerechtigkeit und Steuervereinfachung in ei-
nem unmittelbaren sachlichen Zusammenhang mit der
Finanzierung der �ffentlichen Haushalte zu stellen.

Es steht außer Zweifel, dass zwischen dem Finanzverfas-
sungsrecht der �ffentlichen K�rperschaften und dem
Staatsschulden(verfassungs)recht Wechselwirkungen be-
stehen. Nach Art. 110, Abs. 1, Satz 1 des Grundgesetzes
sind alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes in einen
Haushaltsplan einzustellen. Die voraussichtlichen Aus-
gaben laut Haushaltsplan sind daher mit den voraussicht-
lichen (Steuer-)Einnahmen in Ausgleich zu bringen. Zu
den Ausgaben laut Haushaltsplan geh�rt auch der zu er-
wartende Schuldendienst, der mit entsprechenden Ein-
nahmen in Einklang zu bringen ist. Demzufolge bedin-
gen sich das Haushaltsrecht und das Staatsschuldenrecht
gegenseitig, weil der Altschuldenstand den Ausgabenbe-
darf beeinflusst und zu seiner Deckung entsprechend
hohe Einnahmen fordert. Die j�hrliche Neuverschuldung
im Rahmen des Art. 115 GG zur Finanzierung von Inves-
titionen tr�gt weiter zur Abh�ngigkeit der Einnahmen
und Ausgaben der �ffentlichen Haushalte bei (Bonner
Kommentar, Grundgesetz, Art. 115 Rz. 53 Lfg. 106, [Juli
2003]). Daraus folgt zugleich, dass die Qualit�t der Steu-
ergesetze in unmittelbarer Wechselwirkung mit dem
Ausgabeverhalten der �ffentlichen Haushalte steht: Der
Staat braucht hohe (Steuer-)Einnahmen, um seine hohen
Ausgaben finanzieren zu k�nnen.

a) Verschuldung der �ffentlichen Haushalte
Die Fakten k�nnen in dem j�hrlich erscheinenden Statis-
tischen Jahrbuch f�r die Bundesrepublik Deutschland
des Statistischen Bundesamtes (zuletzt f�r 2004) nach-
gelesen werden. Sie werden von Zeit zu Zeit auch von
der Presse und dem Bund der Steuerzahler (z. B. FAZ v.
20.7.2003) aufgegriffen. Dabei geht es um so gigantische
Zahlen, dass das Vorstellungsverm�gen des Normalb�r-
gers nicht ausreicht, um die hinter diesen Zahlen stehen-
den Sachverhalte zu verarbeiten.
Laut Statistischem Jahrbuch 2004 (Seite 649) haben die
�ffentlichen Haushalte in allen Jahren in der Regel immer
erheblich mehr ausgegeben als eingenommen. Nur die
Zahlen f�r die letzten sechs Jahre lauten (in Million 3):

Einnahmen
(Mio. 3)

Ausgaben
(Mio. 3)

Differenz
(Mio. 3)

1998 906.549 932.704 ./. 26.155

* Der Autor ist Rechtsanwalt, Fachanwalt f�r StR und Steuerbe-
rater in Schwerin.
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1999 929.935 951.294 ./. 21.359

2000 979.322 960.788 ./. 18.534

2001 925.600 975.465 ./. 49.865

2002 921.127 987.904 ./. 66.777

2003 927.093 1.001.742 ./. 74.649

Die Nettokreditaufnahme (neu aufgenommene Kredite
abz�glich Tilgung) betr�gt laut Statistischem Jahrbuch
2004 (Seite 649) f�r diese Jahre (in Million 3)

1998 = 32.705

1999 = 31.746

2000 = 19.763

2001 = 6.532

2002 = 45.540

2003 = 62.923

Im Jahre 2003 werden ca. 61 % der Gesamtausgaben f�r
Personal (186.107), Zinsaufwand (65.927) sowie Zu-
sch�ssen des Bundes an die Rentenversicherung
(365.371) verwandt. Die Zahlen f�r die Vorjahre sind
�hnlich.
Die Schulden der �ffentlichen Haushalte sind laut Statis-
tischem Jahrbuch 2004 (Seite 675) insgesamt von 1993 =
765,5 Milliarden 3 auf 1.325,7 Milliarden 3 im Jahre
2003 angewachsen. Davon entfallen im Jahr 2003 auf
den Bund 760,4 Milliarden 3 (= ca. 57 %), die L�nder
414,9 Milliarden 3 (= ca. 31 %) und die Gemeinden 84
Milliarden 3 (= ca. 6 %).
Die Dramatik der Verschuldung der �ffentlichen Haus-
halte hat der Bund der Steuerzahler (laut FAZ vom
20.7.2003) wie folgt verdeutlicht:
W�rden ab sofort keine Schulden mehr aufgenommen und w�rde
die �ffentliche Hand gesetzlich verpflichtet, jeden Monat eine Mil-
liarde 3 an Schulden zu tilgen, so w�rde dieser Prozess mehr als
110 Jahre lang dauern m�ssen, um den Schuldenbetrag vollst�ndig
abzutragen.

b) Verfassungsm�ßigkeit des Bundeshaushaltes
Die Schulden der �ffentlichen Haushalte finden ihre
Rechtsgrundlage in den Artikeln 109 und 115 des Grund-
gesetzes und den entsprechenden Vorschriften der L�n-
derverfassungen. Im finanzwissenschaftlichen Schrifttum
besteht aufgrund der Rechtssprechung des BVerfG
(BVerfG v. 18.4.1998 – 2 BvF 1/82, BVerfGE 79, 311
[334]) ein Konsens, dass Art. 109 Abs. 2 GG und Art. 115
GG je eigene normative Beitr�ge zu einem Staatsschul-
denverfassungsrecht enthalten, die zueinander in einem
„normativen Erg�nzungsverh�ltnis“ stehen. Art. 109
Abs. 2 GG sagt, dass Bund und L�nder bei ihrer Haus-
haltswirtschaft den Erfordernissen des gesamtwirtschaft-
lichen Gleichgewichts Rechnung zu tragen haben.
Art. 115 GG macht die Kreditaufnahme zulasten k�nfti-
ger Rechnungsjahre von einer Erm�chtigung durch Bun-
desgesetz abh�ngig (Abs. 1, Satz 1). Nach Art. 1, Satz 2
d�rfen die Einnahmen aus Krediten die Summe der im
Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben f�r Investitionen
nicht �berschreiten, Ausnahmen sind nur zul�ssig zur
Abwehr einer St�rung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts.

Das BVerfG (BVerfG v. 18.4.1998 – 2 BvF 1/82,
BVerfGE 79, 311 [334]) hat aus Art. 115 Abs. 1 GG einen
Dualismus von gesamtwirtschaftlicher „Normallage“
und gesamtwirtschaftlicher „St�rungslage“ entwickelt
und im Zusammenspiel dieser Vorschrift mit Art. 109
Abs. 2 GG eine „dreifache Verschuldungsgrenze“ errich-
tet (vgl. Bonner Kommentar, Grundgesetz, Art. 109,
Rz. 164–165 [Nov. 2004]).
x Im Bereich der gesamtwirtschaftlichen „Normalla-

ge“ – also unterhalb der Schwelle zur „St�rung“ –
bemisst sich die H�chstgrenze der Verschuldung
nach den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts (bis hin zum Gebot der Nettoschul-
dentilgung).

x Im Bereich der „Normallage“ findet die Kreditauf-
nahme ihre Grenze jedenfalls in der Summe der im
Haushaltsplan f�r Investitionen veranschlagten Aus-
gaben.

x Im Falle einer St�rung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichtes bemisst sich die H�he der zul�ssi-
gen Kreditaufnahme nach Art. 115 Abs. 1 Satz 2 GG
(ggf. i. V. m. Art. 109 Abs. 2 GG).

Der Bundeshaushalt ist nach dem Grundgesetz nur dann
verfassungsrechtlich nicht zu beanstanden, wenn zwei
Voraussetzungen vorliegen: Die Neuverschuldung darf
nach Art. 115 GG nicht h�her als die Summe der geplan-
ten Investitionen sein. Ferner muss das Defizit von Bund,
L�ndern, Gemeinden und Sozialversicherungen laut
Maastricht-Vertrag weniger als 3 % des Bruttoinlands-
produkts (BIP) betragen. Gleichzeitig darf die Gesamt-
verschuldung eines EURO-Landes nach dem Maastricht-
Vertrag die Obergrenze von 60 % des BIP nicht �berstei-
gen. F�r die Verfassungsm�ßigkeit nach Art. 115 GG
sind die Daten nach der Finanzstatistik maßgeblich. Die-
selbe stellt auf die im Kalenderjahr gebuchten Zahlungs-
vorg�nge ab. F�r das gesamtstaatliche Defizit wird die
volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) herangezo-
gen (vgl. Handelsblatt v. 5./6./7.11.2004). Die Bundes-
republik Deutschland verst�ßt seit dem Jahr 2002 per-
manent gegen den EU-Stabilit�tspakt, weil die j�hrliche
Neuverschuldung regelm�ßig �ber 3 % des BIP liegt,
n�mlich 3,7 % in 2002, 3,8 % in 2003, 3,9 % in 2004 und
3,4 % in 2005 (Handelsblatt v. 27.10.2004).

c) H�here Neuverschuldung der EU-L�nder
Die Reaktionen auf diesen nicht EU-konformen Zustand
sind v�llig unterschiedlich. Insbesondere auf Dr�ngen
der deutschen Bundesregierung (Handelsblatt v.
21./22./23.1.2005) haben sich die EU-Finanzminister
nach monatelangem Streit auf eine Reform des 1997 be-
schlossenen EU-Stabilit�tspaktes geeinigt, die den Mit-
gliedsl�ndern den Weg f�r h�here Schulden ebnen wird.
Die Neuverschuldungsgrenze von 3 % des BIP bleibt
zwar bestehen. Bei einer �berschreitung der Neuver-
schuldungsgrenze von 3 % des BIP folgt jedoch nicht au-
tomatisch ein Strafverfahren, wenn das Staatsdefizit nur
„f�r kurze Dauer“ �ber 3 % liegt. Im �brigen k�nnen in
Zukunft Kosten f�r Reformen der Renten- und Gesund-
heitssysteme zu einem Verzicht auf ein Defizitverfahren
f�hren. Ausgaben f�r „internationale Solidarit�t“ (Ent-
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wicklungshilfe, Milit�reins�tze, Bildungs- und For-
schungsausgaben, Kosten der Wiedervereinigung) d�rfen
bei der Defizitrechnung ausgespart werden (Handelsblatt
v. 22.3.2005).

d) Warnungen vor weiterer Neuverschuldung
Vor der immer weiter fortschreitenden Verschuldung der
�ffentlichen Haushalte warnen zahlreiche Stimmen: Der
Pr�sident des Bundesrechnungshofes, Engels, sieht den
Bund im November 2004 durch dessen Gesamtverschul-
dung auf die politische Handlungsunf�higkeit zusteuern.
Die best�ndig hohe Neuverschuldung werde in abseh-
barer Zeit dazu f�hren, dass die Zinsausgaben des Bun-
des doppelt so hoch wie die Investitionen sein werden.
Engels fordert daher neue verfassungsrechtliche Bestim-
mungen f�r die Staatsverschuldung. In „wirtschaftlichen
Normalzeiten“ m�sse dem Bund die Kreditaufnahme un-
tersagt werden (Handelsblatt v. 17.11.2004).
Der ehemalige Pr�sident des BVerfG und Alt-Bundespr�-
sident Herzog, fordert eine „absolute Verschuldungsgren-
ze“: Die Neuverschuldung d�rfe im Haushaltsjahr einen
bestimmten Prozentsatz vom Bruttosozialprodukt nicht
�berschreiten. Eine in diesem Sinne absolute Schulden-
grenze habe den Vorteil, dass Entscheidungen in Berlin
und nicht in Karlsruhe fallen (Handelsblatt v. 4.1.2005).
Auch die Volkswirte deutscher Großbanken warnen we-
gen des deutschen Schuldenstandes vor einer „Zeitbom-
be“ im Staatshaushalt (Handelsblatt v. 15.10.2004).

e) Jahresabschl�sse auf kommunaler Ebene
Auf kommunaler Ebene gibt es eine – von der 	ffent-
lichkeit weitestgehend nicht zur Kenntnis genommen –
erfreuliche Entwicklung: Nach einem Beschluss der In-
nenministerkonferenz vom November 2003 sollen die
Kommunen in den kommenden Jahren auf die doppelte
Buchf�hrung umstellen (Handelsblatt v. 26.4.2005). Die
seit Jahrhunderten vom Staat praktizierte Kameralistik (=
Einnahme-�berschussrechnung) ber�cksichtigt nur die
tats�chlichen Einnahmen und Ausgaben und l�sst Ver-
m�gen und Schulden außer Betracht. Einzelne Gemein-
den haben bereits Jahresabschl�sse nach kaufm�nnischen
Grunds�tzen aufgestellt. Die Stadt Salzgitter hat dies mit
dem Ergebnis getan, dass sie Ende 2005 ein negatives
Reinverm�gen in H�he von 43 Million 3 hat und damit
insolvent sein wird (Handelsblatt v. 26.4.2005).
Die Stadt Hiddenhausen in Nordrhein-Westfalen hat als
erste Gemeinde einen vollst�ndigen kaufm�nnischen Jah-
resabschluss mit Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung,
Lagebericht und Anhang zum 31.12.2003 mit einem un-
eingeschr�nkten Best�tigungsvermerk einer Wirtschafts-
pr�fungsgesellschaft vorgelegt (Handelsblatt v.
6.7.2005).
Der Beschluss der Innenminister ist zu begr�ßen, weil er
auf kommunaler Ebene endlich dazu f�hrt, die kom-
munalen Finanzen in einem realistischen Bild darzustel-
len. Bezeichnend ist allerdings, dass weder die L�nder
noch gar der Bund auch nur daran denken, �hnliche
Wege zu gehen. Dabei ist z. B. seit Jahrzehnten bekannt,
dass es auf L�nder- und Bundesebene nicht einmal Er-
mittlungen dar�ber gibt, in welcher H�he Pensionsver-

pflichtungen der L�nder und des Bundes bestehen und
ggf. zu passivieren w�ren.
Wenn der Vorschlag von Paulus, Professor f�r Insolvenz-
recht an der Humboldt-Universit�t Berlin, Gemeinden
sollten wie Unternehmen in die Insolvenz gehen k�nnen
(vgl. Handelsblatt v. 26.4.2005), auch auf Landes- und
Bundesebene mit der Konsequenz gefolgt w�rde, dass
dann auch das Insolvenzstrafrecht auf die f�r die Ver-
schuldung der �ffentlichen Haushalte Verantwortlichen
auf allen Ebenen anzuwenden w�re, w�re dies sicher ein
drastischer Weg in Richtung Eind�mmung der Schulden
der �ffentlichen H�nde.

3. These: Gesamtverschuldung und Haushalts-
volumen sind verfassungsrechtlich f�r Bund,
L�nder und Gemeinden festzuschreiben

Angesichts einer Staatsverschuldung, deren R�ckf�hrung
laut Bund der Steuerzahler – wenn sie denn �berhaupt
geschehen w�rde – mehrere zuk�nftige Generationen in
Anspruch nehmen wird, kann aber nicht gewartet wer-
den, bis der Gesetzgeber sich dazu entschließt, das Insol-
venzrecht auf die �ffentlichen Haushalte anzuwenden.
Der eigentliche Missstand ist, dass die Regelungen des
Grundgesetzes nicht mehr greifen, weil sie diese Staats-
verschuldung zugelassen haben. Maunz hat in seinem
Kommentar zu Art. 115 GG (Stand 1981) noch gemeint,
Art. 115 „solle einer Verschuldung vorbeugen, die den
Bundeshaushalt in der Zukunft zu stark belastet und das
gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht beeintr�chtigt“
(Maunz/D�rig, Grundgesetz, Art. 115 Rz. 30). Angesichts
der Entwicklung der Staatsverschuldung seit diesem
Ausspruch von Maunz im Jahre 1981 kann dieses Ver-
st�ndnis des Art. 115 GG nur noch als �berholt bezeich-
net werden. Die tats�chlichen Verh�ltnisse haben sich so
drastisch ge�ndert, dass der Verfassungsgeber diesem
Sachverhalt nicht mehr ausweichen kann und darf.
Das Grundgesetz regelt bis in die letzten Feinheiten un-
z�hlige Sachverhalte. Aber vor einem der gravierendsten
�ffentlichen Probleme, n�mlich der Staatsverschuldung,
weicht das Grundgesetz aus. Wenn Art. 20 Abs. 2 Satz 1
GG sagt, dass „alle Staatsgewalt vom Volke ausgeht“,
dann kann es nicht mehr l�nger angehen, dass die Verfas-
sung eine Staatsverschuldung zu Lasten zuk�nftiger Ge-
nerationen zul�sst, gegen die der Staatsb�rger sich offen-
bar nicht mit Erfolg wehren kann. Das BVerfG versteht
Art. 21 Abs. 2 GG und Art. 20 Abs. 2 GG zwar so, dass
die Willensbildung des Volkes und die Bildung des staat-
lichen Willens durch seine verfassten Organe unterschie-
den werden m�ssten. Von dieser Unterscheidung gehe
das Grundgesetz aus. Es handele in Art. 21 Abs. 1 GG
von der Willensbildung des Volkes, in Art. 20 Abs. 2 GG
von der Bildung des Staatswillens (BVerfG v. 19.7.1996
– 2 BvF 1/65, BVerfGE 20, 56 [98]). Nur dann, wenn das
Volk als Verfassungsorgan durch Wahlen und Abstim-
mungen selbst die Staatsgewalt aus�be (Art. 20 Abs. 2
GG), falle die �ußerung des Volkswillens mit der Bil-
dung des Staatswillens zusammen (BVerfG v. 30.7.1958
– 2 BvF 3, 6/58, BVerfGE 8, 104 [113]). Aus dem Ver-
fassungsgrundsatz, dass alle Staatsgewalt vom Volke aus-
geht (Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG), folgt also kein Anspruch
des Staatsvolkes auf ein bestimmtes Handeln der staatli-
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chen Organe. Das Staatsvolk hat damit verfassungsrecht-
lich keinen Anspruch auf ein bestimmtes Haushalts-
gebahren und damit auf die Einhaltung bestimmter Ver-
schuldensgrenzen durch die staatlichen Organe.
Allerdings hat sich die Verschuldung der �ffentlichen
Haushalte – wie oben geschildert wurde – so dramatisch
zu Lasten k�nftiger Generationen ausgeweitet, dass aus
Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG zumindest der Verfassungs-
grundsatz abzuleiten ist, dass die Gesamtverschuldung
der �ffentlichen K�rperschaften (nicht bloß die Nettover-
schuldung) durch die Verfassung eindeutig festzulegen
ist. Denn die Staatsverschuldung ist unter allen Regie-
rungen immer nur weiter gewachsen und nicht zur�ck-
gef�hrt worden.

a) Absolute Verschuldungsgrenzen notwendig
Es ist daher erstens unerl�sslich, dass in die Verfassun-
gen des Bundes und der L�nder absolute Verschuldungs-
grenzen aufgenommen werden, wie Herzog dies gefor-
dert hat (Handelsblatt v. 4.1.2005). Diese sollten sich al-
lerdings nicht lediglich auf die „Neuverschuldung“ be-
ziehen (so Herzog), sondern auf den Gesamtschulden-
stand der �ffentlichen K�rperschaft.

b) Kein Ermessensspielraum f�r (Neu-)
Verschuldung

Zweitens sollte die Bemessungsgrundlage f�r die abso-
lute Verschuldungsgrenze sich durch einen einfachen Re-
chenvorgang ermitteln lassen. Der jetzt aufgeweichte
EU-Stabilit�tspakt enth�lt so viele unbestimmte Rechts-
begriffe und Ausweichm�glichkeiten, dass er geradezu
auffordert, die Verschuldungsgrenzen weiter auszudeh-
nen. Selbst das BVerfG r�umt dem deutschen Gesetz-
geber im Rahmen der Entscheidungen zu Art. 115 Abs. 1
Satz 2 GG einen Gestaltungsfreiraum f�r politisches
Handeln ein, innerhalb dessen der Gesetzgeber politische
Entscheidungen zu treffen befugt sei (BVerfG v.
18.4.1998 – 2 BvF 1/82, BVerfGE 79, 311 [342]). Wenn
der Haushaltsgesetzgeber diesen politischen Freiraum
dazu ausnutzt, Schulden zu Lasten mehrerer Generatio-
nen anzuh�ufen, dann kann dem Gesetzgeber dieser Ge-
staltungsfreiraum von Verfassungswegen aus rechtsstaat-
lichen Gr�nden (Art. 20 GG) nicht so zugestanden wer-
den.

c) Verschuldensgrenze nicht nur f�r den Bund,
sondern auch f�r L�nder und Gemeinden

Drittens sollte eine Bemessungsgrundlage f�r die abso-
lute Verschuldensgrenze nicht nur f�r den Bundeshaus-
halt, sondern auch f�r die L�nderhaushalte und die kom-
munalen Haushalte gefunden werden. Das nach dem
Maastricht-Vertrag maßgebliche Bruttoinlandsprodukt
mag auf Bundesebene festgelegt werden k�nnen. Auf
Landes- und Kommunalebene ist ein „Bruttolandespro-
dukt“ oder ein „Bruttokommunalprodukt“ nicht feststell-
bar oder nur durch unverh�ltnism�ßigen Verwaltungsauf-
wand zu ermitteln. Im �brigen sollte den einzelnen Bun-
desl�ndern oder gar den Kommunen nicht die M�glich-
keit er�ffnet werden, wie der Bund durch zahlreiche
Ausnahmeregelungen immer neue Schlupfl�cher f�r

neue Schuldenaufnahmen auszun�tzen oder zu schaffen.
F�r Bund, L�nder und Gemeinden sollte also durch die
Verfassung eine feste, durch einfache Rechenoperation
zu ermittelnde Bemessungsgrundlage f�r die absolute
Verschuldung der jeweiligen K�rperschaft vorgeschrie-
ben werden.

d) Haushaltvolumen f�r Bund, L�nder und
Gemeinden verfassungsrechtlich festzulegen

Viertens reicht eine neue Staatsschuldenverfassung
nicht. Erforderlich ist eine Neustrukturierung der Finanz-
verfassung von Bund, L�ndern und Gemeinden. Den
K�rperschaften des �ffentlichen Rechts (Bund, L�nder,
Gemeinden) muss durch die Verfassung ein fester Rah-
men gegeben werden, in welchem Umfang sie wirtschaf-
ten d�rfen. Unternehmen und Privatleute fragen vor einer
Investition zuerst, wie viel Eigenkapital f�r die Investi-
tion zur Verf�gung steht und in welcher H�he ggf. mit
einer Kreditgew�hrung gerechnet werden kann. Der Staat
handelt genau umgekehrt, er investiert oder gibt Geld f�r
L�hne und Zinsen aus und beschafft sich die nicht vor-
handenen liquiden Mittel durch immer weitere Kredit-
aufnahmen.
Stabilit�t in das Finanzgebaren von Bund, L�ndern und
Gemeinden kann demzufolge nur dann einkehren, wenn
die Verfassung den jeweiligen K�rperschaften eine durch
einfache Rechenoperation zu ermittelnde Zahl f�r die
Gr�ße des Haushaltes des jeweiligen Kalenderjahres vor-
gibt.

4. Bemessungsgrundlage f�r Haushaltsvolumen von
Bund, L�ndern und Gemeinden = Gesamtbetrag
der Eink�nfte

Meines Erachtens sollte Bemessungsgrundlage f�r das
Haushaltsvolumen von Bund, L�ndern und Gemein-
den der Gesamtbetrag der Eink�nfte im steuerlichen
Sinne aller im Zust�ndigkeitsbereich der K�rper-
schaft (Bund, Land oder Gemeinde) ans�ssigen Steuer-
pflichtigen sein. Hierf�r sprechen im Einzelnen folgende
�berlegungen.

a) Kein Ermessensspielraum
Der Gesamtbetrag der Eink�nfte aller Steuerpflichtigen
der K�rperschaft im steuerlichen Sinne ist durch ein-
fache Rechenoperation in den Rechenzentren der einzel-
nen Oberfinanzdirektionen feststellbar. Er kann nicht
manipuliert werden. Es besteht keine M�glichkeit mehr,
wie derzeit noch beim reformierten EU-Stabilit�tspakt,
neue Ausweichm�glichkeiten f�r weitere Schuldenauf-
nahmen zu schaffen. Ein Hindernis f�r die Feststellung
des Gesamtbetrages der Eink�nfte aller Steuerpflichtigen
im steuerlichen Sinne einer Gemeinde kann nicht sein,
dass nicht jede Gemeinde ein eigenes Finanzamt hat. Die
Zust�ndigkeitsbereiche der Gemeinden und der Finanz-
�mter decken sich vielfach nicht. Finanz�mter sind h�u-
fig f�r viele Gemeinden zust�ndig. Die Rechenzentren
bei der Oberfinanzdirektion k�nnen trotzdem den Ge-
samtbetrag der Eink�nfte aller Steuerpflichtigen im steu-
erlichen Sinne f�r jede einzelne Gemeinde feststellen.
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b) H�he der Haushalte und der Gesamt-
verschuldung

Wenn der Gesamtbetrag der Eink�nfte (steuerlich) Be-
messensgrundlage sowohl f�r das Haushaltsvolumen als
auch f�r die Gesamtverschuldung (nicht bloß Neuver-
schuldung) sein soll, dann muss durch den jeweiligen
Souver�n von Bund, L�ndern und Gemeinden per Gesetz
entschieden werden, in welcher H�he der Bemessungs-
grundlage die �ffentlichen K�rperschaften (Bund, L�n-
der, Gemeinden) ihre Haushalte aufstellen und sich ver-
schulden d�rfen. Wenn der hier gemachte Vorschlag in
die Praxis umgesetzt werden soll, werden sicher vorher
Proberechnungen f�r Gemeinden, L�nder und den Bund
gemacht werden m�ssen.
F�r die zul�ssige H�he des Haushaltes der jeweiligen
K�rperschaft w�re denkbar das Mittel zwischen dem
K�rperschaftssteuersatz (= 25 %) sowie dem jeweiligen
h�chsten Einkommenssteuersatz zzgl. ca. 6 % Gewer-
besteuer (da nicht alle Einkommenspflichtigen gewer-
besteuerpflichtig sind). Ob diese Prozents�tze vom Ge-
samtbetrag der Eink�nfte aller Steuerpflichtigen der �f-
fentlichen K�rperschaft auf allen Ebenen (Gemeinden,
L�nder, Bund) einheitlich anzuwenden sind, m�sste ge-
pr�ft werden. Ggf. m�ssten f�r Bund und L�nder anderen
Prozents�tze genommen werden, weil die Sachverhalte
dort anders gelagert sind als bei den Gemeinden. F�r die
zul�ssige Gesamtverschuldung w�re an einen Satz von
40 %–60 % des Haushaltes der K�rperschaft zu denken.
Dieses Denkmodell w�rde Gemeinden, Bund und L�n-
dern ein stabiles Haushaltsrecht und eine stabile Schul-
denverfassung geben.

c) Praktikabilit�t des Verfahrens
Das in diesem Sinne neue Haushaltsrecht und Schuld-
recht von Gemeinden, L�ndern und Bund ist nicht des-
halb unpraktikabel, weil der Gesamtbetrag der Eink�nfte
aller Steuerpflichtigen der jeweiligen K�rperschaft sich
immer erst nach Abschluss der Veranlagungsarbeiten in
den Finanz�mtern f�r den jeweiligen Veranlagungszeit-
raum feststellen l�sst. Bund, L�nder und Gemeinden
m�ssen Haushaltspl�ne f�r das Folgejahr aufstellen und
k�nnen mit ihren Haushaltspl�nen f�r das Folgejahr nicht
bis in das �bern�chste Jahr warten, bis der Gesamtbetrag
der Eink�nfte f�r das Folgejahr durch die Veranlagungs-
arbeiten in den Finanz�mtern feststeht. In die Haushalts-
pl�ne f�r das Folgejahr k�nnen Gemeinden, L�nder und
Bund von einem Erfahrungswert f�r die jeweilige K�r-
perschaft ausgehen. Soweit sich am Ende des Folgejahres
aufgrund der Rechnungslegung �ber alle Einnahmen und
Ausgaben �ber- oder Unterdeckung ergeben, k�nnen
diese auf das Folgejahr vorgetragen werden.

d) Art. 20 Abs. 2 Satz 1 GG als Leitsatz des
Finanzwesens �ffentlicher Haushalte

Der Vorschlag der Bindung der Gesamtverschuldung und
des Haushaltsvolumens der �ffentlichen K�rperschaft
(Gemeinde, Land oder Bund) an den Gesamtbetrag der
Eink�nfte aller Steuerpflichtigen der K�rperschaft w�rde
bewirken, dass ein tragender Verfassungsgrundsatz
(„Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“, Art. 20 Abs. 2

Satz 1 GG) zum Leitsatz des Finanzwesens der �ffent-
lichen K�rperschaften w�rde. Das Finanzwesen der �f-
fentlichen K�rperschaften w�rde demokratisiert. Die �f-
fentlichen K�rperschaften k�nnen nicht mehr wie bisher
zu Lasten mehrerer zuk�nftiger Generationen Schulden
aufnehmen. Sie k�nnen Haushaltspl�ne nur noch in dem
Umfang aufstellen, die der Leistungsf�higkeit der Steu-
erpflichtigen in ihrem Zust�ndigkeitsbereich entspricht.

Man kann nat�rlich fragen, ob dies ein sachgerechter An-
kn�pfungspunkt ist. Ist der Finanzierungsbedarf der �f-
fentlichen Haushalte nicht vielmehr aufgrund der durch
Recht und Gesetz festgelegten Aufgaben zu bestimmen?
Ist die Bindung der �ffentlichen Haushalte und der Ge-
samtverschuldung an den Gesamtbetrag der Eink�nfte al-
ler Steuerpflichtigen der K�rperschaft daher nicht sach-
fremd und vielleicht willk�rlich? Die Frage r�hrt an das
Grundverst�ndnis des �ffentlichen Finanzwesens.

Die �ffentliche Diskussion um den „Abbau von Subven-
tionen“ und „Einsparungen“ wird jedenfalls von Seiten
der Staatsvertreter h�ufig nur zu Lasten der Steuerzahler
gef�hrt. Dem Steuerzahler sollen Steuerverg�nstigungen
gestrichen und dadurch das Steueraufkommen erh�ht
werden. Von Staatsvertretern sind selten oder gar nicht
Vorschl�ge zu h�ren, dass der Staat weniger ausgeben
solle und daher auch weniger Steuereinnahmen brauche.
Die hier vorgeschlagene Bindung der Einnahmen und
Ausgaben der �ffentlichen Haushalte sowie ihrer Ge-
samtverschuldung an den Gesamtbetrag der steuerlichen
Eink�nfte aller Steuerpflichtigen im Zust�ndigkeits-
bereich der K�rperschaft w�rde dieser Diskussion um
„Subventionsabbau“ und „Haushaltseinsparungen“ ein
Ende bereiten. Die �ffentlichen Haushalte h�tten einen
festen Rahmen, in dem sie haushalten k�nnten und d�rf-
ten. Verschuldungen �ffentlicher Kassen w�ren nur noch
in dem zul�ssigen Rahmen m�glich.

Ich halte angesichts der permanenten �ffentlichen Haus-
haltsmisere einen anderen Weg zur Gesundung der �f-
fentlichen Haushalte nicht mehr f�r gangbar. Wenn die-
ser Vorschlag in die Praxis umgesetzt wird, wird es
zwangsl�ufig zu sehr harten Einschnitten f�r die �ffent-
lichen Haushalte kommen. Wenn den �ffentlichen Haus-
halten verfassungsrechtlich nur noch eine Gesamtver-
schuldung in bestimmter H�he zugestanden wird, wird
der Abbau der Schuldenberge nur mit einer �bergangs-
regelung m�glich sein. Auf einmal oder nur in wenigen
Jahren werden diese Schulden nicht zur�ckzuf�hren sein.
Wenn die �ffentlichen Haushalte keine neuen Schulden
mehr aufnehmen d�rfen, vielmehr bestehende Schulden
nach und nach abbauen m�ssen, wird die Wahrnehmung
staatlicher Aufgaben in ihrer ganzen Bandbreite auf den
Pr�fstand m�ssen. Der finanzielle Spielraum des Staates
in allen seinen Gliederungen wird so eng werden, dass
praktisch nur noch die unabweisbar hoheitlichen Auf-
gaben finanzierbar sein werden. Viele, insbesondere die
Vertreter des Staates, werden fragen, ob es dies wert ist
und ob das nicht erheblich zu weit geht. Wenn die Alter-
native aber eine weiter fortschreitende Staatsverschul-
dung zu Lasten zuk�nftiger Generationen ist, dann f�hrt
meines Erachtens nur die hier ins Auge gefasste Neuord-
nung des �ffentlichen Finanzwesens zu einer Stabilisie-
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rung des Haushaltswesens und der Gesamtverschuldung
der �ffentlichen Haushalte.

Im �brigen h�tte der hier gemachte Vorschlag auch ei-
nen positiven Effekt nicht nur f�r Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, sondern auch f�r die �ffentlichen Haushalte.
Wenn der Staat n�mlich nicht mehr in dem gigantischen
Umfang wie bisher Kredite aufnehmen darf, k�nnen die
frei werdenden Mittel als Kredite an die Wirtschaft gege-
ben werden, die Kredite dringend brauchen w�rde. Das
schafft Arbeitspl�tze und st�rkt die Finanzkraft der Un-
ternehmen. Davon w�rden mittelbar wiederum die �f-
fentlichen Haushalte profitieren, weil Unternehmen mit
Gewinnen die Bemessungsgrundlage f�r die �ffentlichen
Haushalte und den Spielraum f�r die Kreditaufnahme
der �ffentlichen H�nde erweitern w�rden.

e) ... sowohl f�r den Haushalt als auch f�r die
Gesamtverschuldung ...

Das hier vorgeschlagene System wird nur dann zu einer
Stabilisierung der �ffentlichen Haushalte f�hren k�nnen,
wenn der Gesamtbetrag der Eink�nfte aller Steuerpflich-
tigen der jeweiligen K�rperschaft als Bemessungsgrund-
lage sowohl f�r den Haushalt als auch f�r die Gesamtver-
schuldung der K�rperschaft angenommen wird. W�rde
der Gesamtbetrag nur Bemessungsgrundlage f�r den
Haushalt sein, k�nnte die K�rperschaft wie bisher weiter
ohne Limitierung Schulden aufnehmen. Das w�rde dem
hier bef�rworteten System verfassungsrechtlicher Vor-
gaben f�r die H�he der Haushalte der �ffentlichen K�r-
perschaften und ihrer Gesamtverschuldung widerspre-
chen. Es kann aus den gleichen Gr�nden nicht bef�rwor-
tet werden, die Gesamth�he der Schulden der �ffent-
lichen Haushalte von Verfassung wegen festzuschreiben,
das Haushaltsvolumen der �ffentlichen K�rperschaften
dagegen freizugeben. Wenn der Verfassungsgrundsatz
des Art. 20 Abs.2 Satz 1 GG („Alle Staatsgewalt geht
vom Volke aus“) oberster Verfassungsgrundsatz auch f�r
das �ffentliche Finanzwesen sein soll, dann muss kon-
sequent dieser Grundsatz sowohl f�r die Gesamtver-
schuldung und auch das Haushaltsvolumen der K�rper-
schaften Anwendung finden.

f) Furcht vor hohen Steuers�tzen unbegr�ndet
Meines Erachtens muss keine Bef�rchtung bestehen,
dass die Steuers�tze ins Unermessliche steigen werden,
wenn die �ffentlichen K�rperschaften nicht mehr Schul-
den in dem Umfange wie bisher aufnehmen d�rfen und
daher zur Deckung des Finanzbedarfs auf Steuereinnah-
men in m�glichst großer H�he angewiesen sein werden.
Dies wird schon dadurch verhindert, dass die �ffent-
lichen K�rperschaften ihre Haushaltsvolumen nicht un-
begrenzt ausdehnen d�rfen, sondern begrenzt sind auf ei-
nen festzulegenden Prozentsatz des Gesamtbetrages der
Eink�nfte aller Steuerpflichtigen in ihrem Zust�ndig-
keitsbereich (Mittel zwischen K�rperschaftssteuersatz
und Einkommenssteuersatz zzgl. Zuschlag f�r Gewer-
besteuer). Im �brigen wird – wie bisher auch die politi-
sche Auseinandersetzung entschieden, welches Steuer-
system und welche Steuerh�he Gesetz wird.

Fazit: Dem Leser dieser Zeitschrift, der sich in erster Li-
nie f�r Probleme der Abgabenordnung interessiert, ist
ein Ausflug in Probleme des Haushaltsrechts und der
Staatsverschuldung zugemutet worden. Es sollte verdeut-
licht werden, dass Steuervereinfachung und Steuerge-
rechtigkeit – also zentrale Grunds�tze des Abgabenrech-
tes – sich nur verwirklichen lassen werden, wenn das Fi-
nanzwesen des Staates (insbesondere seine absolute Ver-
schuldensh�he und sein Haushaltvolumen) von eindeutig
berechenbaren Verfassungsgrunds�tzen gepr�gt werden.
Wenn dem Staat vorgegeben ist, in welcher H�he er wirt-
schaften darf und wie viel Schulden er insgesamt aufneh-
men darf, braucht er nicht immer kompliziertere und
selbst f�r Fachleute nicht mehr �berschaubare Steuerge-
setze zu erlassen. Eine stabile Finanzverfassung der �f-
fentlichen H�nde ist Voraussetzung daf�r, dass das Steu-
erchaos ein Ende findet. Steuerreformen jeglicher Art
k�nnen nur dann zu Steuergerechtigkeit f�hren, wenn
das �ffentliche Finanzwesen einfach und gerecht wird.
Die Vorstellung der neuen Landesregierung in Nord-
rhein-Westfalen, eine Kommission mit zw�lf Unterneh-
mern aus Mittelstand und Großkonzernen k�nne ein Sa-
nierungskonzept f�r den Landeshaushalt erarbeiten
(Handelsblatt v. 9./10./11. September 2005), kann nur als
Verlegenheitsl�sung bezeichnet werden. Bund, L�nder
und Gemeinden brauchen klare, durch die Verfassung
vorgegebene Maßst�be f�r ihr Finanzwesen, insbeson-
dere f�r die absolute H�he der Verschuldung und die
H�he ihrer Haushalte. Mit dem vorliegenden Beitrag
sollte versucht werden, praktikable Wege in diese Rich-
tung aufzuzeigen.
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